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In jedem Betrieb und unabhängig von der Anzahl der Mit-
arbeiter, die mit der Bearbeitung personenbezogener Da-
ten beschäftigt sind, ist der Inhaber oder Geschäftsführer 
verantwortlich für die Durchführung und Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften.
Selbst wenn ein interner oder externer Datenschutzbeauf-
tragter (DSB) im Unternehmen bestellt ist, kommt diesem 
nur die Aufgabe zu, auf eventuelle Missstände hinzuwei-
sen und mögliche Lösungen aufzuzeigen.
Die Einhaltung der gesetzlichen Datenschutz-Vorschrif-
ten sichert Ihnen das Vertrauen aufseiten Ihrer Ge-
schäftspartner und Mitarbeiter. Eine Nichtbeachtung des 

Datenschutz und Datensicherheit sind für 
Unternehmer keine Themen, die sich lang-
fristig ignorieren lassen.

Datenschutzes kann sich negativ auf Ihre Reputation 
auswirken. Immer wieder erfährt man durch die Medien 
von solchen Fällen, wobei die Versäumnisse/Vergehen 
oftmals nur unabsichtlich begangen wurden. Das ist in 
den meisten Fällen vermeidbar, wenn im Unternehmen 
das Thema Datenschutz aktiv behandelt und eine Sen-
sibilität für datenschutzrechtliche Belange erzeugt und 
gelebt wird.
Wir helfen Ihnen, die unübersichtlichen gesetzlichen Vor-
schriften umzusetzen und in Ihre Betriebs- und Arbeitsab-
läufe einzupassen. Als IT-Dienstleister sind wir auf diese 
Themen spezialisiert.

V E R T R A U E N

Datenschutz ist ein extrem sensibles Thema, insbesondere wenn sich Schwachstellen zeigen. Das betroffene Unter-
nehmen muss sozusagen „die Hosen herunterlassen“. Das geht nur mit Vertrauen und wenn die Chemie stimmt. 

Lernen Sie uns unverbindlich kennen und nutzen Sie die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs.
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L E I S T U N G E N  F Ü R  S I E  I M 
R A H M E N  E I N E S  D A T E N S C H U T Z -
K O M P L E T T PA K E T S

 Bereitstellung eines externen Datenschutzbeauf-
tragten

  Ist-Analyse der aktuellen Situation im Hinblick auf 
Datenschutz und Datensicherheit im Unternehmen

  Erläuterung der gesetzlichen Vorgaben
  Erstellung eines Abschlussberichts mit möglichen 

und / oder notwendigen Handlungsempfehlungen
  Anregungen zur praktischen Umsetzung der Emp-

fehlungen
 Gezielte Schulung der Mitarbeiter zur positiven 

Sensibilisierung für das Thema Datenschutz
  Regelmäßige Audits
  Ansprechpartner bei datenschutzrechtlichen Fragen

A U F G A B E N 
I M 
D E T A I L

  Vermittlung der gesetzlichen Grundlagen von Da-
tenschutz und Datensicherheit.

 Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datenge-
heimnis und den § 5 des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG).

  Einweisung der Mitarbeiter in die Sicherheitsricht-
linien der IT-Nutzung und Social Media Guidelines.

  Erstellung einer Dokumentationsvorlage zur Erfas-
sung, Bearbeitung, Weiterleitung und Nutzung der

 Daten.
 Überprüfung von Schutz und Kontrolle des Zu-

gangs zu Daten und deren Erfassung und Ver-
arbeitung.

  Überprüfung von Verschlüsselung sensibler Daten 
und deren Schutz vor dem Zugriff unberechtigter

 Dritter.
  Überprüfung der Datensicherheit im Hinblick 

auf Virenschutz, Firewall, Anbindungssicherheit, 
Standorte, Stromversorgung bei Blackouts etc.

  Erstellen von Verfahrensverzeichnissen

D A T E N S C H U T Z

Z U S Ä T Z L I C H  B I E T E N  W I R  A N

 Jährliche Audits zur Überprüfung der eingeführten Maßnahmen
 Hotline für datenschutzrechtliche Fragen


